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Die Commission stimmt im Allgemeinen den Vorschlägen
der Commission des Unterhauses von 1878 zu und schlägt die

folgenden Vorschriften für Anlage und Unterhalt der Strassenbahnen

als wünschbar vor :

1. Es ist wünschbar, dass wo immer möglich die Tramways
durch die Localbehörden erstellt und unterhalten, dagegen
allerdings nicht von diesen betrieben werden.

2. Wie gegenwärtig, soll vorerst die Zustimmung der Local-
behörde zur Herstellung einer Strassenbahn durch einen
Privatunternehmer als Bedingung aufgestellt werden, mit der

einzigen Ausnahme, dass in den Fällen, wo die Strassenbahn

verschiedene Gemeinden durchzieht und deren Behörden

über ihre Zulässigkeit verschiedener Ansicht sind, das

Handelsamt als oberste Instanz entscheidet.

3. Die Localbehörden und die Unternehmer sollen über die

Verpflichtung zu Gemeindesteuern über die Fahrtaxen,
Zölle und allgemeine Lasten frei mit einander verhandeln,
unter Vorbehalt des Appells an das Handelsamt.

4. Eine periodische Bevision der Taxen ist vorzusehen.

5. Der Gebrauch von Dampf- oder anderer Maschinenkraft ist
nur für eine beschränkte Zeit, längstens 7 Jahre, zu con-
cediren.

6. Von Niveaukreuzungen mit gewöhnlichen Eisenbahnen und
der Benutzung von Bahn- und Canalbrücken ist den
Inhabern gehörige Mittheilung zu machen und es hat das
Handelsamt diese Fälle besonders untersuchen zu lassen.

7. Es sollte kein absolutes Minimum der Strassenbreite, als

Bedingung für die Zulässigkeit der Anlage eines Tramways
festgesezt werden und das im Gesetze von 1870 einem
Drittheil der Anstösser an eine Strasse zuerkannte
Einspruchsrecht ist zu beseitigen. Im Allgemeinen sollte
zwischen Schienen- und Trottoirrand ein Zwischenraum von
wenigstens 2,9 ""f, und im Ganzen eine Fahrbahnbreite,
zwischen den Trottoirrändern, von mindestens 7,3 "V

vorhanden sein ; immerhin ist dem Handelsamt auf Grund der
besondern Verhältnisse jedes einzelnen Falles die Entscheidung

zu überlassen, welche Breite der Fahrbahn erforderlich
ist, um die nöthige Sicherheit für das gewöhnliche Publikum

und die Bequemlichkeit des gewöhnlichen Fuhrwerkverkehres

nicht zu beeinträchtigen.
8. Keinor Spurweite sollte ein Vorzug über irgend eine andere

gegeben werden, sondern es ist solche in jedem einzelnen
Falle nach den besondern Verhältnissen zu wählen.

9. Das Handelsamt soll die Solidität des Geleises vor der
Eröffnung eines Tramways genau prüfen lassen und sich
bei bestehenden Bahnen vor der Bewilligung zum Gebrauch
von Maschinenkraft genau überzeugen, dass das Geleise stark
genug ist, um die vermehrte Inanspruchnahme und
Abnutzung zu ertragen.

10. Das Handelsamt soll berechtigt sein, die Weite der Spur¬
rinne der Schienen so festzusetzen, dass die Bäder der
gewöhnlichen Fuhrwerke
Binne möglichst geschützt sind.

11. Eine Tram waygesellschaft, welche ihr Geleise und den ihr
zustehenden Theil der Strasse nicht im vorsehriftsgemässen
guten Stande unterhält, soll einer Busse bis auf Fr. 125 per
Tag verfallen.

12. Das Handelsamt ist zu ermächtigen, über nachstehende
Punkte allgemein gültige Vorschriften aufzustellen :

a. Die zulässige allgemeine Fahrgeschwindigkeit.
b. Die Geschwindigkeit in engen Strassen oder an andern

Stellen, wo eine geringe Geschwindigkeit wünschbar ist.

c. Das Anhalten der Wagen an Strassenkreuzungen oder an
andern Orten, wo eine solche Vorsichtsmassregel angezeigt

ist.

d. Das Anhalten der Wagen im Falle des Scheuwerdens
von Pferden oder vor drohender Gefahr irgend welcher
Art.

*. Die Anbringung hinreichender, selbstwirkender Bremsen.

gegen ein Einklemmen in dieser

f. Die Verwendung von Glocken, Pfeifen oder andern
Warnungsapparaten.

g. Die Anbringung eines Schutzbrettes bei allen Maschinen
und so weit möglich eines Geschwindigkeitszeigers.

h. Freiheit von Lärm, Bauch und Dampfausströmung.

i. Verbergung des Feuers.

k. Sicherung der Passagiere beim Aus- und Einsteigen und
Schutz derselben hinsichtlich der Maschine.

I. Die Aufstellung der Beglemente an leicht sichtbaren
I Stellen.

m. Die Nummerirung der Maschinen.

n. Die Stellung des Maschinenführers, welche sich immer
vorn an der Maschine befinden sollte, um vollständig
freie Aussicht auf die Strasse zu gewähren.

13. Bussen wegen Uebertretung dieser Vorschriften sollen keinen
unmässigen Betrag ersteigen.

14. Die Vorschriften des Handelsamtes sollen auf allen Tram¬

ways ohne Bücksicht auf die Art ihrer Concedirung gleich-
massig Anwendung finden.

15. Bei Nichtbeachtung der aufgestellten Vorschriften soll dem
Handelsamt das Becht zustehen, den Gebrauch von Dampf-,
und anderer Maschinenkraft einzustellen, bis für gehörige
Beobachtung der Vorschriften Sicherheit geboten ist.

16. Das Handelsamt darf den Zustand der Maschinen und Kessel
nach Bedürfniss untersuchen und die Benutzung der unsicher
erfundenen untersagen.

17. Das Handelsamt soll für eine bestimmte, beschränkte Zeit
die versuchsweise Benutzung von Dampf- und anderer
Maschinenkraft auch auf solchen Tramways bewilligen können,
welche dazu an sich nicht ermächtigt sind.

Diese Vorschriften richten sich, wie man. sieht, dahin, dass

gewisse, von den Localverhäffiissen abhängige Verhältnisse und
Bedingungen zwischen den Unternehmern einer Strassenbahn
und den Localbehörden vereinbart werden sollen, unter
Vorbehalt, eines Appells an das Handelsamt, während andere
Verhältnisse durch die vom Handelsamt erlassenen allgemein
gültigen Vorschriften regulirt werden, und es dürfte ohne Zweifel
diese, den besondern Localverhältnissen ebensowohl wie den

allgemeinen Anforderungen an die Sicherheit des öffentlichen
Verkehrs Rechnung tragende Behandlungsweise auch_ für andere
Länder lehrreich sein.

Jedenfalls geht auch aus diesem Bericht wieder mit grösster
Schärfe hervor, dass man in England weit davon entfernt ist,
die ganz eigenartigen Tramways mit den gewöhnlichen
Eisenbahnen in eine Beihe zu stellen und nach der gleichen Schablone
wie letztere behandeln zu wollen, sowie dass man dort anerkennt,
es handle sich dabei um Unternehmungen, hinsichtlich deren den

betheiligten Bevölkerungen resp. den Localbehörden ein
massgebendes Urtheil zusteht.

Aus den beigefügten Zeugenaussagen ergibt sich ferner die
Thatsache, dass sogar die Btrengsten Vorschriften keinen genügenden

Schutz gegen eine dem gewöhnlichen Verkehr äusserst lästige
Vernachlässigung des Unterhaltes der Strassenfläohe gewähren,
sobald letzterer der Tramwayunternehmung obliegt. A. B.-Z.

Note sur l'Asphaltène.
Société anonyme des asphaltes et bitumes de l'Adriatique.

(Pin.)

L'asphalte des Abruzzes ne se prête pas très bien à cet

usage, il est trop dur et même parfois pas assez riche en bitume.
Mais on peut s'en servir sous une autre forme pour les chaussées

et obtenir un résultat bien supérieur.
Depuis quelques années l'Asphaltène fabrique de petits

pavés dont l'usage commence à se répandre notamment à Borne
et en Bussie. (C'est encore M. Boutigny qui a eu oette idée).
La poudrette légèrement chauffée dans des tambours en tôle
comme pour l'usage précédent, est versée dans des moules
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carrés en bronze de 0,10 "7 de côté et comprimée à une pression
de 300 hjg par centimètre carré. Les blocs qui en sortent ont
0,10 *y de côté et 0,06 *y de hauteur avec un léger chaufrein
à la partie supérieure, ils sont parfaitement compactes et homogènes.

La pression est donnée par une presse hydraulique,
c'est elle qui a jusqu'à présent donné le meilleur résultat ; mais
vu les demandes la Compagnie sera sous peu obligée de recourir
à une machine plus rapide et plus économique. Le point délicat
est la compression elle-même : l'asphalte étant un corps élastique
et celui des Abruzzes possédant à un haut degré cette qualité,
une pression simple quelque forte qu'elle soit, ne donnerait pas
de résultat; il faut que la matière soit soumise à une pression
progressive comme dans les presses hydrauliques, ou que la
pression se renouvelle à plusieurs reprises avec une intensité
croissante jusqu'au maximum indiqué.

La pose de ces pavés d'asphalte est très simple. Sur la
couche préparatoire de béton de chaux ordinaire, les pavés sont
disposés les uns à côté des autres en croisant les joints ; ils ont
un léger fruit, 0,001 ™y sur leur hauteur de 6 %, ce qui donne
0,002 *y de vide à leur partie supérieure ; cet intervalle est
rempli de poudrette chaude qu'on balaye à leur surface ; au
bout de quelques heures ils sont parfaitement soudés. Ce mode
de procéder, pour lequel la Compagnie l'Asphaltène a pris un
brevet, a sur l'asphalte comprimé directement sur les chaussées,
outre l'avantage d'un aspect très élégant, celui de rendre la
surface moins glissante grâce à ces cannelures, celui de
l'homogénéité sur toute l'étendue de l'emplacement pavé, celui de
la durée et enfin celui de la facilité de réemployer les débris
en cas de démolition. ISIcompression en effet étant considérable
et faite â l'avance, la masse ne s'imprègne pas des matières
avec lesquelles elle est en contact. Quant à la durée il suffit
de dire que depuis les cinq ans où les premières applications
en ont été faites il n'a été nulle part nécessaire de changer un
seul pavé. (Je mettrai ici en garde les personnes qui auraient
entendu parler d'un essai de pavés d'asphalte fait à Turin;
c'est une contrefaçon mal fait qui n'a pas du tout réussi). A
Borne il y a actuellement une rue, la via Pietra, six ou sept
cours et entrées de palais, entre autres celui du Vatican, et
plusieurs écuries pavées de cette façon; les demandes
commencent, malgré les prix de transport assez grands en Italie, à
être nombreuses.

Je mentionnerai, en finissant, que partout où il a été
appliqué, l'asphalte des Abruzzes s'est montré d'une qualité, sinon
supérieure, au moins également bonne que les asphaltes des
autres provenances. Il supporte, sans se ramollir, les chaleurs
de l'Italie et a été pour cette raison adopté par les ingénieurs
militaires du royaume; il supporte également bien, sans se
rompre, les froids les plus rigoureux et a été de même accepté
par le corps des ponts et chaussées de l'empire de Bussie. Enfin

il a été primé dans les deux dernières expositions universelles

(les seuls où il se soit présenté). Deux médailles à Vienne
et deux médailles d'argent à la dernière exposition de Paris
ont été les récompenses obtenues par l'Asphaltène pour ses
produits et pour ses appareils de fabrication.

/. Apiszewski, ingénieur.
Lettomanoppello (province de Chieti), Mars 1879.

*. *
*

Kleine Mittheilungen.
Ein neues Verfahren zur Herstellung von Buchdruck-Clichés.

Correspondenz.

Unter diesem Titel bespricht der „Handelsoourier" eine Erfindung des
Hrn. F. Häuser, Photograph in Näfels, und knüpft daran die Bemerkung, dass
die Sohweiz nioht .so arm an Erfindern wäre, wenn wir ein geeignetes Patentgesetz

hätten. Gewiss ist dies wahr und sehr bedauerlioh, d»BB die
Bundesbehörden je und je die Anregungen zu einem solohen Gesetz den Bach ab
schickten, während ein solohes Gesetz sohon seit 20 Jahren dringliches Bedürf-
niss war.

Den Lesern der „Eisenbahn" wird es willkommen sein, von dieser
Erfindung etwas mehr zu vernehmen, als nur die allgemeine Thatsncho, dass
dieselbe in der Ersetzung der Xylographie duroh metallene Cliohés bestehe.
Diese Kunst ist sohon alt und Hr. Hauser hat bloss eine Vereinfachung in

derselben zu Stande gebracht, die unseres Wissens noch nicht allgemein
verbreitet ist. Es ist nöthig vorauszuschicken, dass von Zeichnungen oder Drucken
in Strichen und Punkten, wenn solche auf weissem glattem Papier mit gleich-
massiger Schwärze sämmtlicher Striche ausgeführt sind, anf dem Wege der
photographischen Aufnahme Negative erstellt werden, welohe durch das
heliographische Verfahren auf Stein übertragen und als photolithographischer
Druok in der lithographischen Schnellpresse vervielfältigt werden. Die TJeber-
tragung geschieht vermittelst einer Chromgelatineschicht und es wurde schon
seit Jahren diese Schioht benutzt' zur Uebertragung solcher Zeichnungen auf
Zink zum Zwecke der Hochätzung, welohe die Zeichnung in ein Buchdruck-
Cliché verwandelte.

Nun hat Hr. Hauser die Vereinfachung eingeführt, dass die auf dem
Negativ befindliche Zeichnung-direct, also mit Umgehung der Chromgelatine,
auf Zink fixirt wird. Diese Erfindung hat nioht nur das Verdienst bedeuten- -

der Zeit- und Arbeitsersparniss, sondern noch besonders den Vorzug, dass-
die Striche viel feiner bleiben. Bisher wurde die Gelatine in einer Weise
behandelt, dass sie das Bild gerade so enthielt, wie eine Kupferplatte den
Stich. Von diesem Gelatine-Kupferstich wurde dann auf dem Wege des
Umdruckes mit besonderer Farbe das Bild auf die Zinkplatte gebraoht, wobei
eine Verbreiterung des Striches nicht zu vermeiden war. Hauser bringt jetzt
den Strich ebenso fein auf's Zink, als er ihn im Negativ hat, die Aetzung
selbst bleibt die gleiche, wie im früheren Verfahren.

Diesen Auseinandersetzungen schliesse ich an, dass technische Zeichner
Negative eigenhändig erstellen können, indem sie auf eingeschwärzte
Glasplatten mit einer Nadel zeiohnen. Die Behandlung der Platten ist sehr
einfach und es lässt sioh mit der Nadel viel leichter arbeiten, als mit der Reissfeder.

Fehler werden mit dem Pinsel gedeckt.
Die beschriebene Verbesserung allein würde genügen, um Hrn. Hauser

die Achtung jailer Kenner dieser Branche zu zollen. Sein erfinderischer GeiBt
begnügte sich aber nicht damit, vielmehr studirt er an einer neuen Aufgabe,
deren Lösung ihm zur allerhöchsten Ehre gereichen müsste. Wie oben
erwähnt, können nur Zeiohnungen in Strich- und Punktmanier auf
photographischem Wege der Buchdruokpresse dienstbar gemacht werden.
Photographien naoh der Natur sind von dieser Behandlung ausgeschlossen und
erfordert deren Reproduction stets die Dazwisohenkunft des Zeichners. Hr.
Hauser arbeitet nun daran, die Zeichner in solchen Fällen entbehrlich zu
machen und seine bisherigen Resultate berechtigen zu der Hoffnung, dass es-
ihm gelingen werde. P. E. W.

Eisenbahnbauten in Japan.

In der Sitzung der Gesellschaft der Civil in genieure von London vom
letzten 10. Dezember wurde von Hrn. Furniss Potter ein Berioht über die
Arbeiten an den Eisenbahnen Japans verlesen. Der Berichterstatter theilt mit,
dass gegenwärtig in Japan 107?%» Eisenbahnen in Betrieb stehen, für 2307%,
Linien die definitiven Vorstudien beendigt und 732^, projeotirt sind.

Bei den beendigten Linien sind die Erdarbeiten zweispurig und die Brücken
einspurig ausgeführt worden. DielflnienVeddo-Tokohama und Kobe-Osaka haben
Doppelsohienen, welche 30*^ per laufenden Meter wiegen, die Schienen der
Linien von Osaka^Qoto haben das gleiche Gewicht, sind aber Vignoles-
Schienen. Die kleinen, zuerst von Holz construirten Brücken sind duroh
eiserne Brücken ersetzt Worden, diejenigen von grössern Dimensionen sind als
Fachwerke (System Warren) mit 30 **y Spannweite construirt. Die Pfeiler sind
auf BackBteinfundamenten von durchschnittlich 3,6 «y Durohmesser und 18 "j
in Tiefe aufgebaut.

Ueber die Arbeiterverhältnisse theilt Herr Potter mit, dass die japanesischen

Arbeiter im Allgemeinen intelligent und arbeitsam sind. Besonders
zahlreioh waren die Zimmerleute, welche als sehr geschickte Arbeiter geschätzt
werden. Die täglichen Löhne waren folgende: Zimmerleute 2 Fr. 5 Cts.,
Schmiede 1 Fr. 85 Cts., Maurer Fr. 1. 75 und Handlanger Fr. 1.10. Abgesehen
vom Holz, das in guter und reiohliöher Qualität in Japan vorhanden ist, sind
die andern Baumaterialien des Landes schlecht ; so fehlt es ganz an hydraulischem

Kalk.
Ueber den Preis der Arbeiten ist es unmöglioh. genaue Ziffern anzugeben,

zumal da die japanesisohen Ingenieure sioh weigern, über diesen Punkt den
Fremden Aufsohluss zu geben.

Die hauptsächlichsten Schwierigkeiten, die man bei Herstellung der Schienenwege

in Japan zu überwinden gehabt hat, kommen, von der Notwendigkeit
her, den Verheerungen der Gewässer Hindernisse zu setzen.

Fast alle Flussbette haben ihr Niveau über den Ebenen, welche sie
durchmessen, diese Erhebung erreicht in gewissen Fällen 12™/. Man hat unter
einigen Flüssen hinduroh Tunnels graben müssen, aber in den meisten Fällen
hat man Brücken, welche mittelst grosser Dämme und starker Neigungen
erreicht werden, über dieselben gebaut.

Um das Land vor Uebersohwemmungen zu sichern, sind von den
Eingeborenen grosse Flussbauten mit hohen Dämmen, deren einige ganz bedeutende
Dimensionen zeigen, ausgeführt worden.

Die Gegend bietet im Allgemeinen das Aussehen einer Reihe der schönsten
bebauten Ebenen, gut bewässert und von Hügelketten der metamorphisohen
Formation durchzogen, deren Ueberschreitung duroh die Bahn die Herstellung
der grössten Kunstbauten erfordern wird.

Der Verkehr der. betriebenen Eisenbahnen ist beträchtlich, man schätzt,
dass bei denjonigen, welche nooh gebaut werden, einzig der Verkehr der
Reisenden genügen wird, um eine Dividende von 7 °/o zu erhalten. Der Verkehr

mit Waaren ist nioht gross, weil die gegenwärtig im Betrieb befindlichen
Eisenbahnen noch gegen die Concurrenz des Transportes per Wasser zu
kämpfen haben-
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